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Sitzungsvorlage
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61 Stadtplanungsamt

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2018/1744-61

öffentlich

13.06.2018
Beese Thomas

Bebauungsplanverfahren Nr. 332 D
Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
für das Gebiet zwischen Pödeldorfer Straße und Starkenfeldstraße - Verlän-
gerung der Brennerstraße
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

04.07.2018 Bau- und Werksenat Entscheidung

-  Sachstandsbericht
-  Einstellung des Bebauungsplanverfahrens

I. Sitzungsvortrag:

Mit Beschluss vom 08.06.2005 hatte der damalige Senat für Bauwesen und Stadtentwicklung das Kon-
zept des Bebauungsplanes Nr. 332 D vom 08.06.2005 zur Kenntnis genommen und dem Stadtrat zum Be-
schluss empfohlen. Der Stadtrat hatte in seiner Vollsitzung vom 29.06.2005 die Aufstellung und die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Unterrichtung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Nach ortsüblicher Bekanntmachung des Beschlusses des Stadtrates am 15.07.2005 im Rathausjournal der 
Stadt Bamberg wurde in der Zeit von 18.07.2005 bis einschließlich 08.08.2005 die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 sowie die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.

Die angestrebten verkehrstechnischen Planungen durch den Bebauungsplan Nr. 332 D sind im Zusam-
menhang mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 305 E vom 06.11.2002 zu sehen. Da die Umgestal-
tung des Knotenpunktes an der Pfisterbrücke nur zusammen mit dem Bahnausbau realisiert werden kann, 
wurden in der Folge keine weiteren Schritte zur Fortführung des Bebauungsplanverfahrens unternommen.

Nach aktuellem Stand wird die Pfisterbrücke im Zuge des Bahnausbaus erneuert werden. In diesem Zu-
sammenhang wird auch die Verknüpfung Pfisterbrücke/Schwarzenbergstraße neu überplant, da die ur-
sprüngliche Planung auf eine Verbindung der Bahntangente nach Süden abgestimmt war. Diese Planung 
ist nach aktuellem Spurplan der DB AG von 2017 nicht mehr realisierbar.

Aufgrund der aktuellen Planungen der Regnitztal GmbH & Co. KG in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Architekten der eco eco AG wird das Gelände neu betrachtet. 
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Hierfür wird die Einleitung eines neuen, vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens Nr. 332 F bean-
tragt. Der Antrag soll in der heutigen Sitzung des Bau- und Werksenates am 04.07.2018 ebenfalls behan-
delt werden.

Aufgrund des neuen, grundlegend geänderten Planungsansatzes ist das am 29.06.2005 eingeleitete Bebau-
ungsplanverfahren Nr. 332 D einzustellen.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Bau- und Werksenat nimmt den Bericht des Baureferates zur Kenntnis.

2. Der Bau- und Werksenat stellt das Bebauungsplanverfahren Nr. 332 D ein.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden 

Finanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der 

vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender De-
ckungsvorschlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das Finanzreferat zur Stellungnahme.

Stellungnahme des Finanzreferates:

Anlage/n:
- Bebauungsplan-Konzept vom 08.06.2005 

Verteiler:
-
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Baugrffile 
- Zum Ausgleich des Hllhtnunterschiedes ist geg~cenenfalls für die Straße 
(im Osten) eine StOtzmauer zu e-rrichten. 

Str.aBenbegrtn:zungslinie 

Stra~rsflkhe 
(Untffleilung als Hinweis) 

Geh,. und Radweg 

Brstind Einzelblume 

entfalende Baume 

Grundstacbfrrffllchen sind zu begrOnen. g.lrtnerisch tu gestalœn und mit 
Blumen und Strluchrrn zu bepflanzen. 
lm Rahmen der b.auaufiichtfichen Genehmigung oder des Genehmlgungs- 
Freirtellungsverfahrens ist ein Freiffichengestaltungsptln vor.rulegen, drr 
insb eso ndtre den gt'fordtrten B~ und Durchgrilnungsmaßrlilhmen Rech nung 
trlgt und nd>en drr Pl,nungskonzeption auch Ober Art , Gr68e und Oualitlt drr 
Geh61ze Aufschlus.s gibt. 

ICFZ-SteUpU1tze sind je 8 SteUplltze mit einffll groBkrontgen Laubbaum 
(Stammumfang mind . 16 cm) zu Oœrst~n. wobri die Mindntg rflSe der 
Baumscheiben einem PKW-51.rllplatz (5 m x 2,50 m) entspricht, 

Zur Reduzierung der Bodenversiegelung im Gewrrbege~ sind für Wege und 
Stfllplatunlagen wrsickervngsfihige ~ige zu verwenden. 

Fliehe fur Aufschüttung (Böschung) 

TefHommunikationsleltungen sind aus stadtgestalterischen GrCinden unterirdisch 
:ru ~en. Freileitungen sind nicht zutlssig. 

Grenu des rlumlkhen Geltungsbereiches 

bestehende Geblude mit Hausnummet" 

bestffieflde GtundstOcksgrenzen 

Flurst.Ucksnummem 

Aufgfflindene Bodendenkmller sind unwr.zOglich der Archiologischen Au8ensteUe 
tor Oberfranken, Schloss Seehof, 96117 Memmelsdorf, Tel.: 0951/4095-0, 
Fax: 0951/4095-30 anzuzeigen (Art . 8 Abs. 1 Bay. DSchG) SO'Me un~ndert :ru 
bel.as~ (Art . 8 Abs. 2 Bay. DSchG). Die Fo~ung der Erda~en ~arf der 
Genehmigung (Art . 7 Abs. 1 Bay. DSchG). 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten innerhalb des Geltungsbereiches 
die Festsetzungen der Bebauungspllne Nr. 305 A/ 324 B / 332 A/ 333 A vom 
17.06.1964 sowi e Nr. 305 B / 324 C / 332 B / 333 B vom 30.10.1964 außer Kraft. 

Der Stadtrat der Stadt Bamberg hat in der Sitzung vom . 
die Aufstellung des Bebauungsplans Nr beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans wurde am . 
ortsüblich bekanntgemacht. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit Unterrichtung und 
Erörterung zum Bebauungsplan - Konzept in der Fassung vom . 
hat in der Zeit vom bis stattgefunden. 
Zu dem Konzept des Bebauungsplans wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom . 
bis beteiligt. 

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom wurde 
mit Begründung und Umweltbericht und allen wesentlichen Unterlagen gemàß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom bis öffentlich 
ausgelegt. 
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .. 
bis beteiligt. 

Die Stadt Bamberg hat mit Beschluss des Stadtrats vom den 
Bebauungsplan Nr in der Fassung vom gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Bamberg, . 

Stadt Bamberg 

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr wurde am 
................................... gemJß § 1 O Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 

Bamberg, . 

Stadt Bamberg 

Gmkg: Bamberg 
Gebiet: 332 
Blatt: 84-21.3 

332D Bebauungsplan Gebiet zwischen P6d~dcrfer Str. und 
Starlœnf~ldstr. - Vert!ngen.mg der Bnennerstr. 

mit integriertem Grünordnungsplan 
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Bamberg, 08.06.2005 

O. Strauss 
Baureferent 

H. Lang 
Baurat 
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Stadtplanungsamt 

M. Krause 
R. Sauer 
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